
VORWORT

Bremerhaven ist eine grüne Stadt. Nicht nur das 
städ�sche Grün, auch das private Grün prägt 
wesentlich das Stadtbild. Doch Bäume und 
Sträucher brauchen Pflege und müssen regel-
mäßig durch einen Rückschni� der Zweige und 
Äste im Zaum gehalten werden. Sonst entwi-
ckelt sich das Gehölz zur Gefahr im öffentlichen 
Straßenraum. In diesem Flyer haben wir für Sie 
die wesentlichen Aufgaben zusammengefasst. 
Sollten Sie noch weitere Fragen an uns haben, 
nutzen Sie gern die rücksei�g aufgeführten Kon-
takte.
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PRIVATES GRÜN
GRUNDSTÜCKSGRENZEN UND 
ÜBERWACHSENDE PFLANZEN



Sichtdreieck
Sichtdreieck beschreibt das Sich� eld, das Verkehrsteil-
nehmende an Straßeneinmündungen und –kreuzungen 
benö� gen, um sich gegensei� g sehen und gefahrlos ein-
biegen oder ausfahren zu können. 
Um die Verkehrssicherheit nicht zu beeinträch� gen, darf 
der Bewuchs auf privaten Grundstücken innerhalb des 
Sichtdreiecks eine Höhe von 75 cm nicht überschreiten.
Hecken und Äste, die in den Gehweg hineinragen, behin-
dern zu Fuß Gehende und zwingen diese möglicherweise 
dazu, auf die Fahrbahn auszuweichen. Insbesondere Kin-
der und mobilitätseingeschränkte Menschen können da-
durch besonders betroff en sein.

Überwuchs
Alle Pfl anzenteile, die von privatem Grund in den öff ent-
lichen Verkehrsraum hineinragen, werden als Überwuchs 

An öffentliche Verkehrsflächen angrenzende Hecken, 
Sträucher und Bäume müssen von den Grundstückseigen-
tümerinnen und -eigentümern bzw. deren Mietpersonen 
so gepflegt werden, dass Behinderungen und Gefährdun-
gen für die Personen, die den öffentlichen Verkehrsraum 
nutzen, ausgeschlossen sind.

1) Überwuchs besei�gen
 Überwuchs in den öffentlichen Verkehrsraum ist von
 den Verantwortlichen unverzüglich zu en�ernen oder
 en�ernen zu lassen. Kommen die Verantwortlichen
 dieser Verpflichtung nicht nach, wird die Stadt-
 gemeinde dazu schri�lich auffordern und eine Frist 
 setzen. Erfolgt der Rückschni� nicht innerhalb der ge-
 setzten Frist, kann die Stadtgemeinde den Überwuchs 
 auf Kosten der Verantwortlichen besei�gen lassen.

2) Vogelschutz
 Wenn keine Verkehrsgefährdung vorliegt, ist das Ro-
 den von Hecken, Sträuchern und Bäumen in der Zeit 
 vom 1. März bis zum 30. September zum Schutz der 
 brütenden Vögel verboten. Pflegeschni�e sind gestat-
 tet, wenn sich in den Gehölzen keine Nester befinden.

3) Baumschutz
 Bäume können durch die Baumschutzverordnung des 
 Landes Bremen geschützt sein. Sollte bei geschützten
 Bäumen ein Rückschni� erforderlich sein, ist zuvor 
 die Abs�mmung mit der unteren Naturschutzbehör-
 de beim Umweltschutzamt erforderlich.

Gefahren
Bäume können bei Sturm z. B. durch herabfallende Äste 
zu einem Sicherheitsrisiko werden. Zugewachsene Sicht-
dreiecke an Straßeneinmündungen beeinträch� gen die 
Sichtbeziehungen aller Verkehrsbeteiligten. 

bezeichnet. Also Äste, Zweige und Triebe von Bäumen, 
Sträuchern, Büschen und sons� gen Pfl anzen.
Zugewachsene Wege können von Re� ungsfahrzeugen 
nicht befahren werden.

Verkehrseinrichtungen
Verkehrseinrichtungen wie 
Straßennamenschilder, 
Verkehrszeichen, Ampeln 
und Wegweiser müssen 
von Bewuchs freigehal-
ten werden. Sie dienen 
dem Straßenbetrieb und 
der Verkehrssicherheit 
und müssen jederzeit gut 
sichtbar sein. Auch Stra-
ßenlaternen können ihre 
Wirkung nur en� alten, 
wenn ihre Ausleuchtung 
nicht durch Bewuchs eingeschränkt ist.
Verdeckte Straßennamensschilder erschweren die Orien-
� erung – auch für Re� ungskrä� e – und nicht mehr er-
kennbare Verkehrszeichen können Verkehrsgefährdungen 
zur Folge haben.

Öff entliche Sicherheit und Ordnung im Blick
Nach dem Bremischen Landesstraßengesetz § 39, Abs. 3 
gehört allerdings nicht nur der Baum- und Gehölzschni�  
zu den Pfl ichten der Grundstückseigentümerinnen und –
eigentümer oder deren Mietpersonen.

Zur Aufrechterhaltung der öff entlichen Sicherheit gehört 
ebenfalls das Besei� gen von Abfällen, Laub, Früchten und 
übermäßigen Wildkrautwuchs im Gehweg und das Räu-
men bei Schnee- und Eisglä� e dazu. Auch in diesem Fall 
kann die Behörde eine Frist zur Besei� gung setzen und 
gegebenenfalls die Arbeiten auf Kosten der Verantwort-
lichen ausführen lassen. 

WAS IST ZU TUN?


